
 
 

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Umwelt-, Planungs- und 
Bauausschusses am 25.07.2013 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
4 Bebauungsplan IG 20.2 - Bereich zwischen Landsberger- und Münchener 

Straße (ehemaliges Morigl-Grundstück) 
- Vorberatung über die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen 
Stellungnahmen 
- Beschlussempfehlung 
Vorlage: 2013/0272 

 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt. Alle Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung 
seien offen gelegt und würden nach der Stadtratsitzung schriftlich beantwortet.  
 
BStR Thum führt aus, die Empfehlung des Landratsamtes, die Freiflächenplanung bereits in 
der Bauleitplanung zu verankern und nicht nur auf “Restflächen” zu beschränken, werde 
berücksichtigt. Dabei werde das Ziel des Masterplans, die Zugänglichkeit und optische 
Sichtbarkeit des Gebäudes in den Vordergrund zu stellen, umgesetzt.  
Die Regierung von Oberbayern habe gegen die Planung nichts einzuwenden. Die Anregung 
des Bund Naturschutz, fünf Feldahornbäume als erhaltenswert festzusetzen werde 
aufgenommen. Außerdem werde man überprüfen, was hinsichtlich der Bepflanzung vor Ort 
sinnvoll umsetzbar sei. An der Westseite der Bebauung werde es schwierig, die bestehende 
dichte Begrünung während der Bauphase zu erhalten. Man könne jedoch im Bebauungsplan 
eine entsprechende zu pflanzende Begrünung festsetzen. Nicht festsetzbar sei jedoch ein 
Kunstwerk, hier könne nur eine Empfehlung ausgesprochen werden.  
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme des Bund Naturschutz Bayern e.V. wird zur Kenntnis genommen.  
Die Anregung hinsichtlich des Erhaltes der Feldahornbäume wird aufgenommen. Für den 
Bereich an der westlichen Grenze des Geltungsbereiches wird nachfolgendes festgesetzt: 
“Entlang der westlichen Grenze des Geltungsbereiches ist eine ausreichend dichte 
Bepflanzung mit Sträuchern vorzusehen. Sollte aus immissionsschutzrechtlichen Gründen 
eine Schallschutzwand erforderlich werden, ist diese einzugrünen.” 
 
Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen 

0 Nein-Stimmen 
 
Der Umweltbeirat befürworte die Planung ebenfalls. Die Nutzung der oberirdischen 
Stellplätze solle bis 24.00 Uhr möglich sein.  
 
Beschluss:  
 
Die Stellungnahme des Umweltbeirates wird zur Kenntnis genommen.  
Durch eine entsprechende Festsetzung ist sicherzustellen, dass die Nutzung der Stellplätze 
an der Landsberger Straße bis Betriebsende des gastronomischen Betriebes sichergestellt 
bleibt. 
 
Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen 

0 Nein-Stimmen 
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StR Hermansdorfer erkundigt sich, wie viele Stellplätze entlang der Landsberger Straße 
entstehen würden.  
 
Der Vorsitzende antwortet, es würden oberirdisch insgesamt ca. 48 Stellplätze entstehen. 
Davon seien ca. die Hälfte an der Landsberger Straße geplant. 
 
StRin Wiedemann erkundigt sich, ob dieselbe Einfahrt für die Tiefgarage wie auch zur 
Zufahrt für die Oberflächenparkplätze genutzt werde.  
 
BStR Thum bejaht dies; eine Zufahrt zum oberirdischen Parkplatz sei aber auch von der 
Landsberger Straße aus möglich.  
Die Anregungen der Bürger beträfen im Wesentlichen das Stadtbild, die Verkehrsbelastung 
und die Verschattung. Daher werden nun die Ergebnisse der von der Stadt Germering in 
Auftrag gegebenen Verschattungsstudie nochmals erläutert. Die Daten ergeben, dass eine 
Verschattung der Gebäude erst ab ca. 15. Oktober bis ca. 18. März in den 
Nachmittagsstunden auftritt. Auch eine nur vierstöckige Bebauung ändert daran nicht 
erheblich etwas.  
 
StR Streicher stellt fest, man könne also im März bis ca. 15.30 Uhr auf der Terrasse in der 
Sonne sitzen.  
 
Herr Mohamed Chelly aus dem Publikum äußert die Befürchtung, man könne keine Solar-
anlagen ausnutzen, es werde vermehrt Schimmel entstehen und die Kinder erhielten 
zuwenig Licht.  
 
Der Vorsitzende erwidert, hier gehe es um die Sonneneinstrahlung, das Tageslicht werde 
grundsätzlich nicht beeinträchtigt.  
 
BStR Thum fügt hinzu, die Abstandsflächen würden eingehalten, daher sei eine 
ausreichende Belichtung und Besonnung gewährleistet.  
 
StR Wunderl stellt fest, dass auch eine niedrigere Bebauung nicht nennenswert weniger 
Schatten erzeuge.  
 
BStR Thum spricht von weniger Schatten, zwischen 0,5 m und 1 m, je nach Sonnenstand. 
Im Sommer trete keine Verschattung auf. Die Stadt Germering habe sich für dieses 
attraktive, moderne Gebäude ausgesprochen, um das Stadtbild des Quartiers aufzuwerten. 
Hinsichtlich des Verkehrslärms gebe es eingehende Untersuchungen, deshalb habe man 
auch z.B. die Zufahrtsituation entsprechend gestaltet. Es werde keine Verkehrsüberlastung 
aufgrund des neuen Gebäudes entstehen.  
 
StR Streicher fragt, ob das Projekt grundsätzlich scheitern könne aufgrund einer Klage der 
Bürger.  
 
BStR Thum antwortet, ein unabhängiger Anwalt habe die Angelegenheit überprüft. Die 
Argumentation der Stadt Germering sei richtig und gründlich vorbereitet worden. Ein 
Normenkontrollverfahren könne aber dennoch eingeleitet werden. Das Ergebnis sei juristisch 
zu einem gewissen Grad immer ungewiss.  
 
Der Vorsitzende fügt hinzu, auszuschließen sei eine Klage zwar nicht, allerdings sei 
Germering sowohl technisch wie auch juristisch gründlich vorbereitet. Sämtliche Einwände 
der Bürger würden übrigens nach Vorlage im Stadtrat schriftlich beantwortet.  
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Beschluss: 
 

a) Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss nimmt die vorgetragenen Bedenken von 
Bürgerinnen und Bürgern zur Kenntnis.  

 
Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen 

0 Nein-Stimmen 
 

b) Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beibehaltung 
der im Bebauungsplan IG 20.2 getroffenen Festsetzungen.  

 
Abstimmungsergebnis:  14 Ja-Stimmen 
     0 Nein-Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den aufgrund der 
Beschlüsse überarbeiteten Bebauungsplan IG 20.2 als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
zu beschließen.  
 
Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 
 
 


